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Ersatzneubau Wehr und Schleusenbrücke Rosenbeck 

Die Staustufe Rosenbeck befindet sich am km 6,06 des Werbellinka-
nals. Bestandteil dieser Staustufe sind unter anderem auch die 
Schleusenbrücke sowie die 400 m östlich gelegene Wehranlage, die 
der Stauregulierung des Werbellinkanals dient. 

Die Wehranlage wurde 1890 erbaut und im Jahr 1952 grundinstandge-
setzt. Sie besteht aus einem Wehrfeld, das auf einem Holzpfahlrost 
gegründet ist. Als Verschlussorgan dient ein hölzernes Gleitschütz. Die 
Wehranlage ist infolge der hohen Nutzungsdauer in einem bautech-
nisch schlechten Zustand. Aus diesem Grund wurde bereits im Jahr 
2000 die zulässige Verkehrslast für die Überführung über den dazuge-
hörigen Durchlass auf 2,8 t begrenzt. 

Die Schleusenbrücke, 1891 gemeinsam mit der Schleuse Rosenbeck 
gebaut, ist auf deren Unterhaupt aufgelagert. Sie überführt eine Anlie-
gerstraße, die Bestandteil des überregionalen Radweges Berlin-
Usedom ist. Aufgrund der ausgeprägten Schäden ist nicht nur die 
Standsicherheit sondern auch die Dauerhaftigkeit der Brücke stark 
beeinträchtigt. Ohne kurzfristige Maßnahmen würde bald eine weitere 
Nutzungseinschränkung oder gar eine Sperrung erforderlich werden. 

Beide Bauwerke sollen jetzt durch einen Neubau an gleicher Stelle 
ersetzt werden. Dazu wurde durch das Wasser- und Schifffahrtsamt 
Eberswalde eine öffentliche Ausschreibung durchgeführt. Der Bauauf-
trag in Höhe von 1 Mio. € wurde an die EUROVIA Verkehrsbau Union 
GmbH, Niederlassung Lindow vergeben. 

Das jetzt vorhandene Wehr wird bis auf die Holzpfahlgründung abge-
rissen. Der Ein- und Auslaufbereich wird durch Stahlbetonkonstruktio-
nen erneuert. Das Wehr erhält ein neues Verschlussorgan samt An-
triebstechnik. Das vorhandene Gewölbe der Überführung aus Mauer-
werk wird durch einen Rohrdurchlass ersetzt. 

Der Überbau und die oberen Widerlagerbereiche der vorhandenen 
Brücke werden abgerissen. Im Rahmen des Neubaus werden neue 
Widerlagerelemente betoniert, das Mauwerk teilweise instandgesetzt 
und ein neuer Stahlbeton-Überbau hergestellt. Die Abmessungen des 
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neuen Bauwerkes entsprechen im Wesentlichen denen des jetzt vor-
handenen. 

Die beide Bauwerke überführende Straße wird im Zuge der Bauarbei-
ten bereichsweise neu asphaltiert und in Zukunft ohne besondere Ge-
wichtsbeschränkung zu befahren sein. 

Während der Bauzeit ist die Straße für den Verkehr voll gesperrt. Für 
Anlieger, Ver- und Entsorgungsfahrzeuge sowie Radfahrer wird eine 
Umleitungsstrecke über die Gemeinde Eichhorst ausgeschildert. 

Um die Beeinträchtigungen für Anlieger und Radfernfahrer so gering 
wie möglich zu halten, hat das Wasser- und Schifffahrtsamt Eberswal-
de die Bauzeit in Absprache mit der Gemeinde Schorfheide so ge-
wählt, dass diese außerhalb der Hochsaison liegt. Die Bauarbeiten 
werden am 15.09.09 beginnen, die Verkehrsfreigabe der überführen-
den Straße soll voraussichtlich im Mai 2010 erfolgen. 

Die Sperrung der Schleuse ist unvermeidbar. Um die Schifffahrt so 
gering wie möglich zu beeinträchtigen, findet die Schleusensperrung 
außerhalb der Saison statt. Vom 01.10. bis 31.10.2009 ist die Schleu-
sendurchfahrt nur teilweise gesperrt. In der Zeit von 8.00 bis 18.00 Uhr 
wird jeweils nach 2 Stunden die Durchfahrt für alle wartenden Wasser-
fahrzeuge gewährleistet. Für den Zeitraum vom 01.11.2009 bis zum 
31.03.2010 ist die Schleuse dann voll gesperrt. 

Bei der Planung des Bauvorhabens wurde auf die exponierte Lage der 
Schleusenbrücke und des Wehres innerhalb des Biosphärenreservates 
„Schorfheide-Chorin“ geachtet. Im Besonderen wurden die Auswirkun-
gen auf die Landschaft und den Naturhaushalt so gering wie möglich 
gehalten. Dennoch müssen zur Herstellung der Baufreiheit einige 
Bäume gefällt werden. Diese Fällung findet außerhalb der Vegetati-
onsperiode statt. Nach Beendigung der Baumaßnahme wird das Ge-
lände wieder in seinen urtypischen Zustand versetzt. Es sind Aus-
gleichs- und Ersatzpflanzungen geplant, die die notwendigen Rodun-
gen kompensieren. 


